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RS OGH 2005/9/28 13Os91/05i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.2005

Norm

StPO §41 Abs5

StPO §57 A

Rechtssatz

Die Beigebung eines Verteidigers nach § 41 StPO behält für ein nachträglich gemäß § 57 StPO ausgeschiedenes

Verfahren nicht Geltung. Im ausgeschiedenen Verfahren sind die Voraussetzungen der Beigebung eines

Verfahrenshilfeverteidigers (neu) zu prüfen. Gegebenenfalls ist dann im betre:enden Verfahren die Beigebung eines

solchen Verteidigers zu beschließen.
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